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Schulleiter sind ziemlich frei darin, wie sie die Stellen ausstatten, sprich welche Funktionen mit
in die Stellenbeschreibung genommen werden. Dass man Aufgaben aus einer vorherigen A15
Stelle übernommen hat, heißt keineswegs, dass man dadurch Anspruch auf die Stelle hat.
Selbst wenn die Stelle dann mit gleichem Funktionsinhalt wiederbesetzt werden soll, muss sie
immer noch ausgeschrieben werden, auch wenn du die damit verbundene Arbeit schon drei
Jahre gemacht hast. Und dann kann es durchaus passieren, dass noch jemand anders kommt,
der die ähnliche Dinge an einer anderen Schule gemacht hat und bei der Bewerbung besser
abschneidet. Das Stellen ausgeschrieben werden müssen ist überall so, schon desshalb halte
ich es für aussichtslos aus der Übernahme von Funktionen den Anspruch auf eine Beförderung
abzuleiten, völlig unabhängig vom Bundesland.

Ganz davon abgesehen steht es dem Schulleiter auch frei ehemalige Inhalte einer A15 Stelle
jetzt einfach an A13 Kollegen zu verteilen und dafür Stundenentlastung zu geben. Wenn du die
Aufgaben seit zwei Jahren machst, ist die ehemalige Stelle vielleicht ja schon längst
wiederbesetzt worden, nur eben mit anderer Stellenbeschreibung. (Schulen haben eine feste
Anzahl an A15 Stellen.)

Zu guter letzt: das man sich mit der Arbeit im kirchlichen Ersatzschuldienst gewissen
Beschränkungen unterwirft, ist auch nicht neu und dürfte dir bekannt gewesen sein. Ich hatte
auch mal ein Vorstellungsgespräch an einer kirchlichen Schule, bei dem man mir auch relativ
direkt gesagt hat, dass ich für Beförderungsstellen niemal in Frage kommen würde. Wenn man
das nicht möchte gibt es ja genügend andere schöne Schulen, an denen man arbeiten kann.
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